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Entwurf der Formulierungshilfe für ein Wind-an-Land-Gesetz;
Hier: Stellungnahme im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übersendung des Entwurfes der Formulierungshilfe für 
ein Wind-an-Land-Gesetz und der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellung
nahme.

Aufgrund der seitens BMWK und BMWSB sehr kurz gesetzten Frist (Ein
gang der Unterlagen: Freitag, den 10.06.2022 um 15:33 Uhr; Fristende: 
Montag, den 13.06.2022 um 09:30 Uhr) war eine für diesen Rahmen erfor
derliche dezidierte Abstimmung zwischen den ihren Zuständigkeitsberei
chen berührten Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt nicht möglich.
Aus diesem Grund folgt nach kursorischer Prüfung der Unterlage nachste
hend die Stellungnahme im Namen des Ministeriums für Infrastruktur und 
Digitales des Landes Sachsen-Anhalt aus landesplanerischer Sicht in aller 
Kürze:

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt 
begrüßt grundsätzlich die Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von 
Windenergieanlagen an Land sowie die Vereinfachung der Planungsmetho
dik.
Jedoch bestehen grundlegende Bedenken, die insbesondere den mögli
chen und ungleichmäßigen Verteilungsschlüssel für die Berechnung der 
Flächenziele für die einzelnen Länder sowie die Splittung der Erreichung der 
Flächenbeitragswerte auf die Zieljahre 2026 bzw. 2032 betreffen.
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Zu § 3 Abs. 1 - Verpflichtungen der Länder

Die Identifizierung realistisch nutzbarer Flächenpotenziale für den Ausbau der Windenergie an 
Land auf der Ebene der Regionalplanung erfordert stets die Zugrundelegung realistischer Kriterien 
und Annahmen.
Die für die Berechnung der Flächenziele für die einzelnen Länder im Vorfeld zugrunde gelegten An
nahmen sowie deren Methodik für die Modellierung der verschiedenen Szenarien und Konfliktrisi
koklassen werden weiterhin abgelehnt.

Begründung:

Sie führen zu einer Überschätzung des verfügbaren Flächenpotenzials im Land Sachsen-Anhalt, 
da diverse Schutzbelange nur unzureichend oder nicht berücksichtigt wurden. Daher werden aus 
hiesiger Sicht die im Rahmen des EEG-Bund-Länder-Kooperationsausschusses diskutierten „Ba
sisszenario“ resp. „2%-flat“ als in Sachsen-Anhalt realistisch umsetzbare Szenarien befürwortet. 
Zur Untersetzung der Begründung wird auf die in diesem Zusammenhang erstellte Stellungnahme 
des Landes Sachsen-Anhalt von März 2022 verwiesen.

Zu § 3 Abs. 1 - Verpflichtungen der Länder

Die von BMWK und BMWSB beabsichtigte Splittung der Flächenbeitragswerte auf die Zieljahre 
2026 bzw. 2032 wird abgelehnt.

Begründung:

Es sollte aus Gründen der Akzeptanz der betroffenen Bevölkerung lediglich ein gesamträumliches 
Plankonzept geben, welches den Endzustand (Zieljahr 2032) beinhaltet. Angesichts der in der Re
gel mehrere Jahre andauernden Erarbeitungszeit eines schlüssigen, gesamträumlichen und 
rechtssicheren Plankonzeptes zur Festlegung von entsprechenden Flächen für die Nutzung der 
Windenergie sollte die Splittung der Flächenbeitragswerte aufgehoben werden.

Ergänzendes:

Auf Grundlage einer hinsichtlich der Flächenausweisung für Windenergie abschließenden Planung 
auf der Ebene der Regionalplanung können gemäß der Konzentrationszonenplanung nach § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB außerhalb der planungsrechtlich gesicherten Windflächen in der Regel keine 
Altanlagen repowert werden, da eine Ausweisung für Windenergie an anderer Stelle erfolgt ist und 
somit öffentliche Belange (Ziele der Raumordnung) entgegenstehen. Das Land Sachsen-Anhalt 
verfügt über eine bedeutsame Anzahl solcher Anlagen, die Bestandsschutz und nahezu vollstän
dige Akzeptanz der betroffenen Bevölkerung genießen. Dieser Aspekt wurde bisher nicht berück
sichtigt.

Es wird daher dafür plädiert, solche Anlagen nicht zu negieren, sondern das bereits vorhandene 
Potenzial im Rahmen der gesetzlichen Umsetzung des Flächenziels entsprechend zu berücksich
tigen und die Flächeninanspruchnahme raumordnerisch abzufedern.
Gleiches gilt bzgl. weiterer Technologien für Erneuerbare Energien als Möglichkeit zur Kompensa
tion des Windflächenziels.
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Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass das geplante Flächenziel mit weiteren 
Maßnahmen flankiert werden muss, insbesondere mit bundes- und unionsgesetzlichen Änderun
gen im Natur-, Arten- und Immissionsschutzrecht sowie weiteren Maßnahmen zur Beschleunigung 
und Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, damit die ambitionierten nationa
len Ausbauziele realisiert werden können.

Mit freundlichen Grüßen


